
 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 
 

des Kindergartenzweckverbandes Armuthsbachtal 

für das Haushaltsjahr 2025 

vom 06.06.2025   
 

Die Verbandsversammlung hat auf Grund von § 7 des Landesgesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KomZG) vom 22.12.1982 i.V.m. § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der 
jeweils gültigen Fassung am 07.04.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach 
Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom 09.05.2025 hiermit 
bekannt gemacht wird: 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 

 
Festgesetzt werden: 

1. im Ergebnishaushalt 

  

der Gesamtbetrag der Erträge auf 53.520,00 Euro

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 49.520,00 Euro

Jahresüberschuss auf 4.000,00 Euro  
 

2. im Finanzhaushalt 

  

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 4.000,00 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 865.000,00 Euro

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 865.000,00 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -4.000,00 Euro  
 

 
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für 
 
 zinslose Kredite auf  0 Euro 

 verzinste Kredite auf  0  Euro 

 zusammen auf  0  Euro 
 

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
 

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen belastet, werden nicht veranschlagt.  



§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 
 
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:           
             865.000 Euro 
 
 

§ 5 Verbandsumlage 

Die Verbandsumlage 2025 wird gemäß § 8 Abs. 1 der Verbandsordnung des 
Kindergartenzweckverbandes Armuthsbachtal auf 47.520 EUR festgesetzt und wie folgt auf die 
Mitgliedsgemeinden verteilt: 
 

Ortsgemeinde Kinder- Teilbetrag Einwohner Teilbetrag Finanzkraft- Teilbetrag Gesamt-

zahl 30.06.2024 messzahl betrag

01.10.2024 Haupt- 2025

in € wohnung in € in € in € in €

Hümmel 13 5.148 487 5.042 181.617 5.210 15.400

Ohlenhard 3 1.188 130 1.346 43.284 1.242 3.776

Wershofen 24 9.504 913 9.452 327.289 9.388 28.344

40 15.840 1.530 15.840 552.190 15.840 47.520  
 

 

§ 6 Investitionskostenumlage 

Die Investitionskostenumlage 2025 wird gemäß § 8 Abs. 2 der Verbandsordnung des 
Kindergartenzweckverbandes Armuthsbachtal auf 865.000 € festgesetzt und wie folgt auf die 
Mitgliedsgemeinden verteilt: 
 

Ortsgemeinde

vorauss. 

Kinderzahl Teilbetrag Einwohner Teilbetrag Finanzkraft- Teilbetrag Gesamt-

Rechts- 30.06.2024 messzahl betrag

anspruch Haupt- 2025

2027 in € wohnung in € in € in € in €

Hümmel 11 72.083 487 91.777 181.617 94.834 258.694

Ohlenhard 5 32.765 130 24.499 43.284 22.601 79.865

Wershofen 28 183.485 913 172.057 327.289 170.899 526.441

44 288.333 1.530 288.333 552.190 288.334 865.000  
 

§ 7 Eigenkapital 

 

§ 7 Eigenkapital in der Haushaltssatzung

Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2022* = 0,00 €

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt = -117,37 €

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt = 3.882,63 €

 (*Die Ausweisung der weiteren Eigenkapitalentwick lung erfolgt nach endgültiger Rechnungslegung 2022.)  

  



 

Adenau, den 06.06.2025 

 

                        (Siegel) 

    
Guido Nisius 
Verbandsvorsteher 


